
Gesetze / 
Verordnungen

Technische  Vorschriften laut § 19 Abs. 1 und 3 EnWG

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter 
Berücksichtigung der nach § 17 festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von
Erzeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener
Kunden, Verbindungsleitungen, und Direktleitungen technische Mindest-
anforderungen an deren Auslegung und deren Betrieb festzulegen und im Internet 
zu veröffentlichen.

(2) (…)

(3) Die technischen Mindestanforderungen nach Absätzen 1 und 2 müssen die 
Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie sachlich gerechtfertigt und nicht
diskriminierend  sein. Die Interoperabilität umfasst insbesondere die technischen 
Anschlussbedingungen und die Bedingungen für netzverträgliche Gasbeschaffenheiten
unter Einfluss von Gas aus Biomasse oder anderen Gasarten, soweit sie technisch
und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit in das Gasversorgungsnetz eingespeist oder 
durch dieses Netz transportiert werden können. Für die Gewährleistung der 
technischen Sicherheit gilt § 49 Abs. 2 bis 4. Mindestanforderungen sind der 
Regulierungsbehörde mitzuteilen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
unterrichtet die Europäische Kommision nach Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.Juni 1988 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI.EG Nr.L217 S. 18).
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